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Offiziersheiraten.

Die neuen Bedingangen für das Schul¬

schiessen der deutschen Armee.

Möglichst viele Leute des Gegners mit
möglichst wenig Patronen ausser Gefecht setzen,

geregelter Munitionsverbrauch und Munitionsersatz,
nie, auch iu den schwierigsten Momenten, nicht
versagende Feuerdisziplin sind, neben kriegsge-
mässer Ausbildung der Truppe schon im Frieden
und eiserner Mannszucht, das Geheimnis des

Sieges. Den ersten Faktor, den einer sachge-
mässen, möglichst guten Ausbildung des Mannes
im Einzelschiessen, kann man nur erlangen durch
richtigen Auskauf der knapp bemessenen Zeit,
also durch viel vorbereitende Übungen, durch
Ruhe und Geduld des Lehrenden.

Das S c h u 1 s c h i e s s e n auf die näheren

Distanzen, das ist es, worauf bei der Ausbildung
des Mannes das höchste Gewicht zu legen ist.
Das hat auch unsere Heeresleitung, die nie
stehen bleibt, sondern immer in den richtigen
Bahnen vorwärts strebt, erkannt. Den versuchsweise

für das Schiessßbungsjahr 1898
festgesetzten Bedingungen für das Schulschiessen der
Infanterie liess sie jetzt — sanktioniert durch
den obersten Kriegsherrn, unsern Kaiser — die

endgültigen Bedingungen für das Schulschiessen
aller Waffen folgen, die mit dem 1. November
dieses Jahres in Kraft treten. Durch dieselben
werden alle früheren Bestimmungen annulliert.
Betrachten wir diese Übungen etwas näher, so
finden wir dabei Folgendes : Bei der Kavallerie,
die noch drei Jahre aktiv zu dienen hat, werden
die Übungen den Jahrgängen gemäss in drei
Klassen eingeteilt, bei den übrigen Waffen mit
zweijähriger Dienstzeit in zwei Klassen, und eine

besondere Klasse; — letztere ist von den
Kapitulanten — freiwillig über die gesetzliche aktive
Dienstzeit weiter dienende Leute — den
Unteroffizieren und Offizieren zu absolvieren.

Die Bedingungen sind verschiedene für
die Infanterie, Jäger und Schützen, Pioniere,
Eisenbahntruppen, Kavallerie und Train. Die

Bedingungen jeder Klasse zerfallen in Vor- und

Hauptübung; der Schütze hat erst jede einzelne

Bedingung der Vorübung zu erfüllen, ehe er
zu denen der Hauptübung weiter schreiten kann.
Absolut unbrauchbare Schützeu — deren giebt
es aber sehr wenige — kommen nicht weiter,
sondern bleiben auf den Bedingungen der
Vorübung stehen. An Scheiben kennt die deutsche

Schiessinstruktion, d h. an solchen, die bei dem

Schulschiessen in Betracht kommen, folgende:
die Ringscheibe, die Ring-, Kopf- und

Brustscheibe, die Sektionskopf-, Brust*, Rumpf- und

Figurscheibe. Au Anschlagsarten, stehend

aufgelegt — nur in der Vorübung vorkommend —
stehend freihändig, liegend aufgelegt, liegend
freihändig, knieend. Alle Bedingungen der

Vorübungen müssen mit drei Schüssen erfüllt sein,

alle der Hauptübungen mit fünf, andernfalls muss
dieselbe Übung noch einmal resp. so lange
durchgeschossen werden, bis sie erfüllt ist.

Bei dem Schulschiessen der Infanterie sind für
die II. Klasse 15 Übungen vorgesehen, von denen

sechs auf die Vor-, der Rest auf die Haupt-
übung entfällt. In ersterer ist die erste Bedingung

150 m stehend aufgelegt — auf das

Zielgestell — Ringscheibe: kein Schuss unter 8, 150 m

stehend freihändig, dieselbe Scheibe : kein Schuss

unter 5, 150 m liegend aufgelegt, Ringkopfscheibe:
kein Schuss unter 8, dann 200 m liegend freihändig

auf dieselbe Scheibe : kein Schuss unter 5;
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